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No. 106. Halle, Sonnabend den 6. Mai
Hierzu eine Beilage.

Dentſchlan d.
Merſeburg, den 22. April 1843.

(Offizielle Mittheilung.
Vor dem Schluſſe der 33. Plenarſitzung (den 19. April)

wurde noch mit der Berathung uüber die einzelnen Paragraphen
der Wegeordnung begonnen, und ſolche in den Plenarſitzungen
am 20ſten, 21ſten und 22ſten d. M. fortgeſetzt und beendigt.

Die Reſultate ſind folgende:
Nach einigen Eroörterungen uüber F. 2, welcher von der

Kompetenz zur Entſcheidung uber die Oeffentlichkeit eines We-
es handelt, entſchied ſich der Landtag fur die ungeanderte
eibehaltung der 99. 1 bis 4.

9. 5, welcher lautet:
Die öffentlichen Fahrwege ſind entweder Landſtraßen
oder gemeine Wege,

gab zu der Bemerkung Veranlaſſung daß es nothwendig ſein
durfte, den Begriff der Landſtraßen näher anzugeben, da die
ſer im ganzen Geſetzentwurfe fehle; theils um den Behörden
einen richtigen Anhalt fur ihre Entſcheidungen zu geben, theils
um einer möglichen Willkuhr derſelben, den Verpflichteten ge-
genüber, vorzubeugen.

Obgleich noch mehrere Grunde fur dieſe Meinung aufge-
ſtellt wurden, ſo theilte doch die uberwiegende Majorität in der
Verſammlung dieſelbe nicht, hielt es vielmehr fur beſſer, kel
ne Definition fur die Landſtraßen und gemeinen Wege in das
Geſetz aufzunehmen, da eine erſchöpfende dafur nicht in Vor
ſchlag gebracht werden konne, und es dem verſtändigen Ermeſ-
ſen der Behoörden uüberlaſſen werden muſſe, uber die zu häufig
wechſelnden Lokalverhältniſſe und die dadurch bedingte Klaſſi-
ſtkation der Straßen zu entſcheiden.

Jn dem Ausſchuß Gutachten war ad 5 ein Zuſatz zum
9.36, welcher von den gemeinen Wegen handelt, in Vorſchlag
gebracht, dem zufolge den Kreisbehoörden die Verpflichtung auf
erlegt werden ſollte,

in einer zu beſcimmenden Friſt nach Erſcheinung des
neuen Geſetzes alle im Kreiſe befindlichen gemeinen We-
ge öffentlich bekannt zu machen.

Dieſem Vorſchlage wurde zwar von mehrern Seiten widerſpro-
chen, bei der Abſtimmung waren jedoch nur 20 Stimmen ge-

gen das Ausſchuß Gutachten daher daſſelbe als von der Ma-
jorität angenommen zu betrachten iſt.

9. 6 des Geſetzentwurfs enthält folgende Beſtimmung:
Welche Wege zu den Landſtraßen gehören, wird, mit
Ruckſicht auf deren Wichtigkeit fur den größern Verkehr,
durch landesherrliche Verordnungen fur jede Provinz
beſtimmt.

Nach dem Beſchluſſe der Verſammlung ſoll dagegen die Faſſung
deſſelben dahin beantragt werden

Landſtraßen werden durch landesherrliche Verordnungen
mittelſt einer fur jeden Regierungsbezirk eigens zu die-
ſem Zwecke aufgeſtellten Nachweiſung nebſt dazu gefer
tigter Straßenkarte, nach vorheriger Anhoörung der
Kreis und Provinzialſtände, beſtimmt. Vor Aufhe-
bung einer beſtehenden Landſtraße ſollen, nach erfolgter
Anhoörung der betreffenden Kreisſtände, die Provinzial
ſtande mit ihrem Gutachten gehoört werden.

Zu 66. 7 und 8 fand man Nichts zu erinnern. Dagegen
wurde zu F. 9, welcher lautet:

Die Anlegung, Verlegung oder Einziehung einer Land-
ſtraße, ſowie deren Verſetzung in die Klaſſe der gemei
nen Wege, und die Verſetzung eines gemeinen Weges
in die Klaſſe der Landſtraßen kann nur durch landes-
herrliche Verordnung beſtimmt werden,

der bereits zu 9. 6 angedeutete Zuſatz wegen Mitwirkung der
Kreis und Provinzialſtände wiederholt beantragt.

Bei den 66. 10, 11 und 12 war Nichts zu erinnern.
Jn Bezug auf die 99. 13, 14 und 15, deren Gegenſtand

die Verpflichtung zur Unterhaltung der Landſtraßen iſt, ent-
ſtanden ſehr lange und lebhafte Debatten.

Von mehrern Seiten wurde auf das Dringendſte verlangt,
daß der F. 13, lautend:

Jede Gemeinde hat innerhalb ihrer Feldmark oder ih-
res, zu dem Gemeindeverbande gehörigen Bezirks, ſo
wie jeder, außer dem Gemeindeverbande ſtehende Grund
beſitzer, innerhalb der Grenzen ſeines Grundſtucks die
Verpflichtung, ſowohl die vorhandenen nicht kunſtmä-
ßig ausgebauten Landſtraßen zu unterhalten, als ſol-
che, wo es nöthig iſt, nach Anweiſung der Landespoli-
zei Behörde zu verlegen oder neu anzulegen,



dahin abgeändert werde:
daß der Staat oder der landesherrliche Fiskus alle
Landſtraßen zu unterhalten verpflichtet ſei, inſofern nicht
durch Provinzial Verfaſſung oder Geſetze etwas Ande-
res hergebracht ware,

und ſuchte dieſes Verlangen durch bereits vorhandene geſetz
liche Beſtimmungen Obſervanzen c. zu begrunden, bei wel
cher Gelegenheit die Rittergutsbeſitzer des Herzogthums Sach-
ſen die Erklärung wiederholten,

wie ſie, den Gemeinden gegenuber, und namentlich
hinſichtlich der Kommunikationswege, ſehr geneigt wä
ren, die durch Verfaſſung und Provinzialgeſetz unbe
ſtritten feſtſtehende Jmmunität aufzugeben, und eine
verhältnißmäßige Beitragspflicht zu ubernehmen.

Ein anderer Theil der Verſammlung ſprach ſich jedoch gegen
die Abänderung des fraglichen Paragraphen aus, und zwar
hauptſächlich aus dem Grunde: weil der Staat nur durch Er-
höhung der Steuern die doch immer drückender waren als
der Natural-Straßenbau ſich die Mittel zur Anlegung
und Verbeſſerung der Landſtraßen verſchaffen könne.

Die Diskuſſionen fuhrten zu der Abſtimmung uüber die

rage ob der F. 13 unverändert angenommen oder mit Bezug
v vie fiskaliſche Bauverpflichtung modifizirt werden
olle

wobei ſich 38 Stimmen gegen 31 fur eine ſolche Modiſikation
erklärten.

Nachdem nun fur die Modifſikation während der Diskuſ-
on und nach dieſer Abſtimmung verſchiedene Vorſchläge ge
macht waren, entſchied die Verſammlung einſtimmig, fol
gende Faſſung des H. zu beantragen:

Jn ſo weit nicht der Staat bisher dazu verpflichtet ge
weſen iſt, hat jede Gemeinde innerhalb ihrer Feldmark
oder ihres zu dem Gemeindeverbande gehoörigen Be
zirks, ſo wie jeder außer dem Gemeindeverbande ſtehen-
de Grundbeſitzer, worunter auch die Domainen gehoö-
ren, innerhalb der Grenzen ſeines Grundſtucks die Ver
pflichtung u. ſ. w.

an Ausſchuß hatte in ſeinem Gutachten in Vorſchlag ge
racht

die den Adjacenten aufzulegende Straßenbaupflicht zu
einer Kreis- oder Bezirkslaſt zu machen.

Dieſer Vorſchlag wurde von einem Theile der Verſammlung
ſehr lebhaft unterſtützt. Ein anderer Theil war aber der ent
gegengeſetzten Meinung, und die letztere Anſicht blieb uberwie
gend, indem bei der Abſtimmung daruüber 41 Stimmen gegen,
28 für die Annahme des Geſetzes ſich erklärten.

Jm Bezug auf die Schlußbeſtimmung des F. 13, wor-
nach die Verlegung oder neue Anlegung von Landſtraßen von
der Anweiſung der Landespolizeibehörde abhängig iſt, bean
tragte die Verſammlung einen ergaänzenden Zuſatz nach Ana-
logie des 9. 6.

Bei den 99. 14 und 15 war nichts weiter zu erinnern.
Jm Bezug auf den F. 16, der den Umfang der Unterhal-

tungs Verbindlichkeit behandelt, beſchloß die Verſammlung
nach einigen vorhergegangenen Eroörterungen mit 39 gegen
30 Stimmen, die Modifikation dieſes Paragraphen dahin zu
beantragen, daß anſtatt der Beſtimmung

„daſſelbe gilt von der Verpflichtung zur Herſtellung
„„des Verkehrs auf den Landſtraßen, wenn derſelbe
„durch Schneefall oder andere Naturereigniſſe gehemmt
„„oder gefährdet iſt,“

gt werden möge
Die Verpflichtung zur Herſtellung des Verkehrs auf den

Landſtraßen, wenn derſelbe durch Schneefall oder an
dere Naturereigniſſe gehemmt oder gefahrdet iſt, wird
in gleicher Weiſe, wie bei den Chauſſeen und Kunſt-
ſtraßen getragen.

Bei G. 17, welcher heißt:
Fahren und Brucken, welche über einen öffentlichen Fluß
fuhren, hat der Staat anzulegen und zu unterhalten,
in ſofern nicht ein Anderer zeither dazu verpflichtet ge
weſen iſt,

wurde in Folge desfallſiger Anregung beſchloſſen, eine verän-
derte Faſſung in folgender Art zu beantragen

Fahren und Brucken, welche uber einen offentlichen
Fluß fuhren, desgleichen auch Fluthbrucken oder Land
brucken zur Abfuhrung des wilden Waſſers, hat der
Staat anzulegen und zu unterhalten, inſofern nicht
ein Anderer zeither dazu verpflichtet geweſen iſt.

Die Verſammlung beſchloß im Bezug auf dieſen noch, den
Antrag zu ſtellen,

daß zur Vermeidung von Rechtsungewißheiten die öf-
fentlichen Fluüſſe durch landesherrliche Verordnung be
zeichnet. und bekannt gemacht werden mochten.

Zu 18, welcher anordnet: daß eine Erleichterung bei
der Verpflichtung zum Straßenbau dadurch eintreten ſolle,
daß der Staat alle auf den Landſtraßen, die für den allgemei
nen Verkehr vorzugsweiſe von Wichtigkeit ſind, befindlichen
Brucken, ausſchließlich derer jedoch, welche außerhalb der
Städte und deren Vorſtadte ſich befinden, anzulegen und zu
unterhalten habe, entſchied ſich die Verſammlung zu dem An
trage, daß die Worte, „außerhalb der Städte und
deren Vorſtädte,“ weggelaſſen wurden.

Bei G. 19 war nichts zu erinnern.
Jm Bezug auf 20 ſoll nach dem Beſchluſſe der Ver

ſammlung unter Hinweiſung auf den zu H. 6 ausgeſprochenen
Wunſch, der Antrag geſtellt werden

es möchte zur Ergänzung des dem Entwurfe beiliegen-
den Verzeichniſſes über die Landſtraßen eine Kommiſſion
aus den Provinzialſtanden erwahlt werden, welche alle
vorhandene Landſtraßen in der Provinz namhaft mache.

Die 96. 21 und 22, welche beſondere Beſtimmungen bei
beſtehenden Berechtigungen zur Erhebung von Abgaben und
bei Gemeinheitstheilungen enthalten, wurden unverändert an
genommen.

In Folge der über den 9.23 die Vertheilung der Wegs
baulaſt unter die Gemeinde- Mitglieder betreffend ſtattge
habten Diskuſſion ward der Antrag als zweckmaßig erachtet:

der fruher bereits zur Sprache gekommenen Beitrags
verpflichtung des Königl. Fiskus zu der Wegebaulaſt,
inſoweit derſelbe als Grundbeſitzer durch die Domainen
betheiligt ſei, zu erwähnen und dieſe Verpflichtung
des Staats durch eine angemeſſene Einſchaltung im

13 unzweifelhaft auszuſprechen.
24, welcher zunächſt den Beſitzern der an die Straße

ſtoßenden Grundſtücke das Recht der Anlegung und Benutzung
der Baumpflanzungen an derſelben zuerkennt, hat dem Aus
ſchuſſe zu dem Vorſchlage Veranlaſſung gegeben, dieſen H. ſo

zu faſſen, daß zunächſt die Beſitzer der an die Straße ſtoßenden
Grundſtücke das Recht haben ſollen, entweder gemeinſchaftlich,
oder die Mehrzahl derſelben in Uebertragung der Uebrigen, die
Baumpflanzungen an derſelben anzulegen und zu benutzen.

Dieſem Vorſchlage trat die Majorität der Verſammlung bei.
Der 25, die zu den Wegebau Arbeiten zu wahlende

Zeit, 26, das Maaß derſelben, F. 27, die nachbarliche
Fulfsleiſtung, H. 28, die Kreis und Gemeinde-Beſchluſſe zur

Beförderung des Wegebaues betreffend, wurden nach Beſeiti
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gung einiger Einwendungen, mit welchen die Majorität nicht
einverſtanden war, unverändert angenommen.

Zu H. 29, welcher die Bewilligung zur Erhebung von Ab-
gaben zum Gegenſtande hat beſchloß die Verſammlung ein
ſtimmig das allerunterthänigſte Geſuch an Se. Majeſtät den
König zu richten

daß ſofern Gemeinden ſich bereit erklarten, auf den
Straßen, deren Chauſſirung nicht gerade in dem Jn-
tereſſe des Königlichen Fiskus liege, die aber in Bezie
hung auf den Verkehr des Landes nicht unwichtig ſeien,
Chauſſeen anzulegen, ſelbigen angemeſſene Prämien
(wo moglich bis zu der Höhe von 10,000 Thlr. pro
Meile) nach Maaßgabe der Schwierigkeit und Koſtſpie-
ligkeit des Baues verwilligt werden mochten.

Bei den 99. 30 bis mit 34, welche vom kunſtmaßigen Aus-
bau der Landſtraßen handeln wurden zwar einige Bemerkun-
gen gemacht welche zur Abſtimmung fuhrten, nach deren Er-
gebniß jedoch dieſe Paragraphen unverändert angenommen
wurden.

Jm Betreff des H. 35, die Hülfsleiſtung bei Schneefall c.
betreffend, fand ſich die Majorität der Verſammlung zu dem
Antrage bewogen,

daß eine unentgeldliche Hulfsleiſtung der betreffenden Ge
meinden und Grundbeſitzer bei Schneefall und anderen Na
tur- Ereigniſſen nicht gefordert, ſondern die Vergütung
der von den Gemeinden und Grundbeſitzern zur Herſtel-
lung der Wegſamkeit der Kunſtſtraßen zu leiſtenden Ver
richtungen nach ortsüblichen billigen Tagelohnſatzen er
folgen moöge.

Für den Fall aber, daß dieſer Antrag zu einem Geſetze
für den Staat nicht erhoben werden koönne, ſoll der Wunſch
ausgedrückt werden dem Paragraphen eine beſchranktere und
unzweideutige Faſſung dahin zu geben

unentgeldliche Hülfe könne nur inſoweit beanſprucht wer-
den, daß dadurch die augenblickliche Hemmung der Paſ
ſage nothdurftig und möglichſt ſchnell beſeitigt werde.

Jm Betreff der 36 bis 39, welche Beſtimmungen über
die gemeinen Wege enthalten, fanden zwar mehrere durch das
Ausſchuß- Gutachten hervorgerufene Eroöörterungen ſtatt die Ma
joritaät war jedoch für die urſprüngliche Beibehaltung dieſer Pa
ragraphen. Nur zu H. 39 wird nach dem Sinne des Ausſchuß-
Gutachtens ein Zuſatz uüber die den Kreisſtanden einzuräumende
Befugniß, die ſpeciellen techniſchen und andern Ausfuührungs-
grundfätze mit Befolgung der in der Wegeordnung gegebenen
allgemeinen Beſtimmung feſtzuſtellen, und Kreis-Wegeordnungen
abzufaſſen, für angemeſſen und ſogar nothwendig erachtet.

Bei den 89. 40 und 41, den Gebrauch der öffentlichen
Fußwege betreffend, war nichts zu erinnern.

Die d. 42 bis 52, welche im IV. Titel von den Ver
pflichtungen der Grund Eigenthümer in Beziehung auf den We
gebau handeln, gaben zu mehrern Diskuſſionen Veranlaſſung,
deren weſentlichſte Reſultate folgende ſind.

1) Wurde von der Verſammlung einſtimmig beſchloſſen, an
des Königs Majeſtat den allerunterthanigſten Antrag zu ſtellen,

die Geſetze und Vorſchriften uber Expropriationen beim
Chauſſeebau und über die dabei zu gewahrenden Ent-
ſchädigungen einer Reviſion unterworfen, und den des-
fallſigen neuen Geſetzentwurf dem nachſten Landtage zur
Begutachtung vorlegen zu laſſen.

2) Bei d. 47, welcher von der Entſchadigung fur Wegebau
Materialien ſpricht und dabei ausdrückt, daß dem Eigenthuümer
des Grundſtucks, auf welchem die Materialien geſucht und ent
nommen werden, an denjenigen, welcher den Bau auszufuühren
babe, inſoweit ein Anſpruch auf Entſchädigung zuſtehe, als er

einen zu erleidenden Schaden nachzuweiſen im Stande ſei, wird
mit großer Majorität dafür geſtimmt, daß ſtatt der Worte
„inſoweit einen Anſpruch,“ geſetzt werden möge:

iſt berechtigt, eine Vergütung für die gelieferten Mate
rialien nach den ortsüblichen Preiſen zu beanſpruchen.

3) Nach 9. 50 müſſen Gebaude und, Gefahr vder Ekel er
regende, Anlagen in einer verhaltnißmäßigen Entfernung von
den Landſtraßen und gemeinen Wegen zuruckbleiben; dieſe Be
ſtimmung foll jedoch nur allmahlig und mit moglichſter Scho-
nung der Betheiligten bewirkt inſonderheit aber die Verlegung
der, in einer geringern Entfernung befindlichen Gebäude, mit
Ausnahme der Schießhauſer, ohne Entſchaädigung nicht eher ver
langt werden, bis ein Neubau derfelben nothwendig wird.

Die Verſammlung beſchloß mit überwiegender Majoritat,
den Antrag zu ſtellen,

den Paragraphen dahin abzuandern, daß die Worte „mit
Ausnahme der Schießhauſer“ weggelaſſen würden, und
dagegen fur die polizeilich angeordnete Verlegung derſel
ben Entſchadigung zugeſichert werde.

Hinſichtlich der 98. 53 bis mit 68, welche die Wegepolizei
Vergehen zum Gegenſtande haben fanden mehrere Diskuſſio
nen ſtatt ſelbige hatten jedoch keine erheblichen Erfolge. Nach
den desfallſigen Beſchlüſſen ſollen bei einigen Zuſatze bean
tragt werden.

Die 69 bis mit 75 des Geſetzentwurfs enthalten allge
meine Beſtimmungen.

69, betreffend die Aufhebung der beſtehenden Geſetze,
wurde unverändert angenommen.

Zu 70, welcher von Provinzial Geſetzen und deren Fort
beſtehen oder Aufhebung handelt, ſoll nach dem AusſchußGut-
achten womit die Verſammlung einverſtanden war, ein Zuſatz
beantragt werden.

Nach 71 des Gefetzentwurfs ſollen diejenigen Rechte und
Verbindlichkeiten in Beziehung auf den Wegebau, welche vor
Publikation der neuen Wege Ordnung durch ſpezjelle Rechts
titel begründet ſind, auch ferner fortbeſtehen.

Die Majoritat des Ausſchuſſes hatte gewuünſcht, daß hin
ter den Worten: „ſpecielle Rechtstitel“ noch die Worte: „und
rechtsverjahrter Beſitz“ hinzugefügt werden mochten.

Ein Theil der Landtags Verſammlung widerſprach jedoch
dieſem Antrage, weil von dem Zuſatze Verwickelungen und Pro-
zeſſe aller Art zu beſorgen waren.

Eine Einigung der Anſichten war nicht herbeizuführen, und
bei der hierauf erfolgten Abſtimmung ergab fich fur jede jener
Meinungen eine gleiche Stimmenzahl, ſo daß alſo ein ei-
gentlicher Beſchluß nicht zu Stande kam, vielmehr ſonach die
beiderſeitigen Grunde in der Denkſchrift niederzulegen ſind.

9. 72, betreffend die Ablösbarkeit der auf ſpeciellen Rechts
titeln beruhenden Verpflichtungen, gab eben ſo wenig, als

73, welcher von der Anwendung exekutiviſcher Maaßregeln
im Verwaltungswege gegen die Verpflichteten zur Anlegung;

und Unterhaltung der öffentlichen Wege ſpricht, zu beſondern
Bemerkungen Verankaſſung.

Jn den 89. 74 und 75 iſt von der Kompetenz der Be
hörden die Rede.

9. 74 verordnet: daß die Oberaufficht des Staats über die
Inſtandſetzung und Unterhaltung der uffentlichen Wege, unter
ſteter Kontrolle und Verantwortlichkeit der Kreis Polizeibehoör
de, zunächſt durch die Orts Polizeibehörde ausgeübt werdenſolle.

Der Landtag beſchloß ſowohl im Jntereſſe der Dominien
als der Städte den Antrag zu ſtellen, daß nach den Worten

„unter ſteter Kontrolle und Verantworilichkeit der Kreis
Polizeibehörde c.



der Zuſatz gemacht werde
und der Polizei Gerichts Obrigkeiten.“

Die demnachſt zur Berathung gezogene, dem Geſetzentwurfe
beigefuügte Anweiſung zur Inſtandſetzung und Unterhaltung der
nicht kunſtmaßig ausgebauten Landſtraßen führten einige Eroör-
terungen herbei, deren weſentliche Reſultate die ſind: daß,

1) anſtatt der im ſten H. der Anweiſung mit 20 Fuß an
genommenen geringſten Breite einer nicht kunſtmaßig ausgebauten
Landſtraße, beantragt werden ſoll, das Minimum auf zwei Ru-
then feſtzuſetzen.h den Knrag zu ſtellen, daß die Königlichen Wegebau

beamten, Aufſeher, Wege und Chauſſeewarter angewieſen wer
den mochten, letztern insbeſondere nach der Saat und Erndte-
zeit, wo auf den Chauſſeen ohnehin nicht viel zu thun ſei, die
Wegebaupflichtigen auf ihren Antrag, welcher bei der Kreisbe-
hörde zu ſtellen, mit Rath und That durch Veranſchlagung von
Bauten, Anfertigung von Anſchlagen, Dispoſition der Arbeit,
Beaufſichtigung derſelben c. techniſch zu unterſtuützen daß aber
dieſe Aushulfe nicht nur bei Landſtraßen, ſondern auch bei ge
meinen Wegen ſtatt finden und daß ſie von den Koniglichen
Beamten ex offlieio geleiſtet werden müſſe, wofuür alſo die
Wegebaupflichtigen keine Gebühren oder Loöhne zu entrichten
hatten ſollte indeſſen der letzte Theil des Antrags nicht oder
nur zum Theil ausfuhrbar ſein, ſo bate man, die Satze, wo
nach die Baubeamten in dieſen Fällen zu bezahlen waären, bil
lig zu normiren.

Zu erwähnen iſt übrigens noch, daß die Städte und Land-
gemeinden des Herzogthums Sachſen die von den ritterſchaftli-
chen Abgeordneten dieſes Landtheils im Laufe der Verhandlun-
gen über das Wegebau- Geſetz wiederholt abgegebene Erklarung,
wegen Aufhebung ihrer bisherigen Jmmunitaten im Bezug auf
die Wegebaulaſt, den Gemeinden gegenuüüber, dankbar anerkannt
haben.

Berlin, d. 4. Mai. Se. Majeſtät haben geſtern dem
Grafen von Hardenberg im hieſigen Schloſſe eine Privat-
audienz zu ertheilen und aus ſeinen Händen das Beglaubi-
gungsſchreiben als Koöniglich Hannoverſcher außerordentlicher
Geſandte und bevollmächtigter Miniſter an Allerhöchſtihrem
Hoflager entgegenzunehmen geruht.

Der General-Proviantmeiſter, Wirkliche Geheime Kriegs-
rath Müller, iſt aus der Provinz Poſen hier angekommen.

Der Fürſt Dolgoruckow iſt nach Lubeck, und der Kö
nigl. Sächſiſche General Major und Ober-Stallmeiſter von
Fabrice nach Dresden von hier abgereiſt.

Hannover, d. Mai. Der Hamburger Correſpondent
hat in ſeiner Rummer vom 29. April (ſ. Nr. 104 d. Cour.)
von hier aus die Nachricht gebracht daß eine Berathung über
den Zollanſchluß ſtattgefunden, an welcher der Konig, ſammt-
liche Miniſter und die Mitglieder der geheimen Kommiſſion
die zur Begutachtung der Anſchlußfrage niedergeſetzt worden)
Theil genommen hätten. Jn dieſer Verathung habe ſich nur
eine Stimme für den Anſchluß, alle übrigen gegen denſelben
erklärt, und ſei dadurch dann fuürs erſte die Frage vom An-
ſchluß unſeres Königreiches an den Zollverein verneinend ent-
ſchieden worden. Fur ſo ſicher und authentiſch jene Nachricht
nun auch im Correſpondenten gegeben worden, ſo ungegruün-
det iſt ſie dennoch mit allen ihren (hier nicht weiter angefuühr-
ten) Details. Jndeß nur das behauptete Faktum einer ſolchen

Berathung ſoll hier in Abrede genommen, keinesweges be
hauptet werden daß die Reglerung den Anſchluß irgend be-

abſichtige. Jm Gegentheil iſt man von der Idee des Anſchluſ
ſes in dieſem Augenblicke weiter entfernt als je; gerade darum
aber mußte es ſchon jedem Unbefangenen un wahrſcheinlich er
ſcheinen daß ſie nur einmal Gegenſtand einer ſolchen Bera
thung hatte werden können.

Fraukreich,.
Paris, d. 30. April. Hr. Thiers iſt ſeit 14 Tagen

öfters im Kreiſe der königlichen Familie; er lieſt derſelben
Bruchſtücke aus ſeiner Geſchichte des Kaiſerreichs vor.

Die Einnahme aus dem Bazar im PalaisRoyal wird zu
130,000 Fres. angegeben.

Großbritannien und Jrland.
London, d. 28. April. Lord Aberdeen hat heute im

Oberhauſe eine Abſchrift der mit Frankreich abgeſchloſſenen
Poſtalkonvention ubergeben. Jm Unterhauſe hat Sir
Robert Peel die von ihm begehrten Explikationen über die
ſerbiſche Frage geweigert.

Man iſt jetzt mit den Vorbereitungen zu dem Leichenbe-
gängniſſe des Herzogs von Suſſex beſchäftigt. Am 2. oder
3. Mai vermuthlich wird die Leiche, der Gewohnheit gemaäß,
im Palaſte von Kenſington, dem Wohnorte des Herzogs, aus-
geſtellt werden, doch iſt der Tag der Beerdigung ſelbſt noch
nicht definitiv beſtimmt. Daß der Verſtorbene auf dem Todten-
acker von Kenſal Green beerdigt werden ſoll, iſt ſchon erwähnt
worden der Herzog hatte während der letzten Jahre vor ſeinem
Tode dieſen neu eingerichteten und mit BaumAnlagen verſehenen
Kirchhof häufig beſucht und wiederholt ſeinen Wunſch erklaärt,
auf demſelben beerdigt zu werden, auch hatte er fur einen ſeiner
Freunde, einen Grafen von Schulenburg, der aus Deutſchland
gekommen war, ihn zu beſuchen, und bald darauf in London
ſtarb, ein Grab auf dieſem Kirchhofe ausgeſucht. Ueber das bei
der Beerdigung zu beobachtende Ceremoniell wird noch verhan
delt, doch ſcheint es, daß dieſelbe nur mit wenigem Gepränge
ſtattfinden wird auch iſt den Freimaurern, deren Großmeiſter
der Verſtorbene war, und welche ſich dem Leichenzug in Maſſe
hatten anſchließen wollen, ihr darauf bezugliches Geſuch abge
ſchlagen worden.

Mit dem Packetſchiff Jndependence, das am 7. April von
Reuyork abging, hat man eine Reihe offizieller Dokumente er
halten, die ſich auf die noch unerledigten Streitpunkte zwiſchen
England und Amerika beziehen. Die wichtigſte Mittheilung
beſteht in einem Schreiben des Hrn. Webſter an Hrn. Eve
rett, Miniſter der Vereinten Staaten zu London. Es betrifft
daſſelbe das Viſitations reſp. Durchſuchungsrecht und ſpricht
ſich zuerſt klar aus uber dieſen Zankapfel. Beide Haäuſer des
Kongreſſes haben übrigens mit bemerkenswerther Uebereinſtim-
mung die erforderlichen Gelder angewieſen zur wirkſamen Aus-
führung des achten Artikels der jüngſt abgeſchloſſenen Ueberein
kunft (des Waſhington Ashburtonvertrags vom 9. Auguſt
1842); ein amerikaniſches Geſchwader wird unverzuglich nach
der afrikaniſchen Kuſte abſegeln; die Jnſtruktionen fur den
Kommandirenden ſind in der Arbelt; Abſchriften derſelben ſol-
len demnächſt der brittiſchen Regierung kommunizirt werden;
der Präſident hegt das feſte Vertrauen, das aufrichtige Zu-
ſammenwirken der beiden Regierungen, nach der Art und
Weiſe, wie verabredet worden iſt, werde von größerem Erfolge
ſeyn, als bis daher bei allen Bemühungen zur Unterdrückung
des Sklavenhandels der Fall geweſen.

Beilage
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Couriers, Halliſcher Zettung für Stadt und Land.
Sonnabend, den 6. Mai 1843.
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Deutſchland.
Merſeburg. Der interimiſtiſche Verwalter des König-

lichen Rentamts und der Königlichen Forſtkaſſe zu Eisleben,
Premier Lieutenant a. D. Dormeyer, iſt durch ein Miniſte-
rial-Reſkript vom 31. März c. nunmehr und zwar vom 1. Ja-
nuar d. J. ab zum Domainen-Rent meiſter und ForſtkaſſenRen
danten in Eisleben ernannt worden.

Der Pfarrer emer. II. Johann Gottlieb Pollmann zu
Gleina, Ephorie Zeitz, iſt am 2. April d. J. im 73ſten Lebens-
jahre geſtorben.

Berlin, d. 3. Mai. Die Regierung iſt damit beſchäftigt,
ein neues vervollkommneteres Wechſelrecht zu entwerfen, wel
ches den Zeitbedurfniſſen entſpricht, und holt in Betreff deſſel-
ben auch häufig den Rath hieſiger ausgezeichneter Bankiers ein.
Zu dieſem Behufe wurde auch kürzlich unſerm humanen und
würdigen Bankier Joſeph Mendelsſohn, einem Sohne
des beruhmten Philoſophen gleichen Namens, die Ehre zu
Theil, zu einer Sitzung dieſer hohen Geſetzkommiſſion geladen
zu werden.

Jtalien.Mailand, d. 27. April. Geſtern Abends wurde ein At-
tentat auf den Vicekönig Erzherzog Rainer verſucht. Auf
einem Spaziergange in der Nähe des Palaſtes uüberreichte ihm
ein Jndividuum in knieender Stellung eine Bittſchrift und ver-
ſetzte ihm in demſelben Augenblicke mit einem Stücke Eiſen
einen Stoß in die rechte Seite. Da jedoch das Eiſen weder
ſpitzig noch ſchneidend war, ſo wurde der Vicekönig dadurch
nicht verletzt. Der Thäter Namens GiovanniSinelli iſt
von niederem Stande und wegen Wahnſinn bereits mehrere
Male im Spital geweſen.

T n r r e t.
Kahira, d. 4. April. Se. Königl. Hoheit der Prinz

Albrecht von Preußen ſind geſtern Abend von Jhrer Reiſe
nach Ober Aegypten und Nubien hierher zuruckgekehrt. Der
ſelbe verließ Aſſuan auf einem kleinem Segelboote den 12. März
und erreichte Wady Halfa erſt nach 9tagiger Fahrt da er mit
widrigem Winde, beſonders bei einer Hitze von 350 im Schat-
ten aus der Wüſte kommenden Chamſin zu kämpfen, auch oft
gelandet hatte, um die merkwürdigen Ruinen zu ſehen, vor-
züglich bei Ebſambol. Nach Beſichtigung der Katarakten bei
Wady Halfa und einigen Exkurſionen, auch einer Jagd auf
Antilopen, ward die Ruckreiſe angetreten, von Aſſuan ab,
wieder per Dampfboot, jedoch oft gelandet und bei Theben
und Luxor 4 Tage verweilt. Der Prinz will von hier, nach
einem Aufenthalte von 5 6 Tagen die Reiſe über Suez Gaza,
Jaffa, nach Jeruſalem fortſetzen.

Amerika.
Man hat uüber Havre Nachrichten aus Port-au-

Prince vom 27. März; das Hamburger Schiff Hektor hat
ſie nach Falmouth gebracht. Zu PortauPrince herrſchte die

vollkommenſte Ruhe die Armee der Patrioten, 14,000 Mann
ſtark, war in zwei Diviſionen eingeruckt; ſie ſtand unter dem
Oberbefehl der Generale Riviere Herard und Lazare;
die Einwohner hatten ein Komitée des oöffentlichen Wohls nie
dergeſetzt; von dieſer Behörde ſollen die Anordnungen zur
Ernennung eines neuen Präſidenten ausgehen. Boyer ſoll
nicht 900,000, ſondern nur 500,000 Dollars, die ihm priva
tim zugehort, mitgenommen haben. Er und mehrere der
mit ihm entflohenen Individuen ſind als Verraäther erklärt
worden.

Vermiſchtes.
Prof. Gruithuiſen berichtet in der Munchener

politiſchen Zeitung: Es zeigt ſich ſeit mehreren Tagen ein gro
ßer, mit mehrern behoften Oeffnungen verſehener Sonnen-
fleck, wie ſeit Jahren keiner erſchienen Er iſt ſchon mit einem
geblendeten Theater Perſpektive gut zu ſehen und wird noch
8 Tage lang ſichtbar bleiben.

Welchen unermeßlichen Reichthum einzelne Perſonen
in England beſitzen, zeigte ſich neulich wiederum, als ein Hr.
Peol, ein Oheim des Premierminiſters, ſtarb, der eben ſeine
halbjährigen Pachtgelder eingenommen hatte, welche ſich auf
30,000 Pf. St. (200,000 Thlr.) beliefen, und der im Ganzen
ein Vermögen von 14,000,000 Thlr. hinterließ.

Paris, d. 30. April. Das Theater zu Havre iſt geſteum 2 Uhr in der Fruhe ein Raub der Are n r
Der Direktor, Hr. Fortier, ſuchte zu entkommen und ſtürzte
ſich aus einem Fenſter auf die Straße man hob ihn als Leiche
auf; gleiches Schickſal hatte ſeine Aufwarterin. Das Gebäude
hatte der Stadt Havre 12 Mill. Fr. gekoſtet es hat 20 Jahre
geſtanden.

Odenſe auf Fuhnen, d. 24. April. Auben wir am 21. Abends das Phaänomen bewertt, r

in Kopenhagen wahrgenommen. Die Erſcheinung bewegte ſich
von Süden nach Norden und beleuchtete Alles, wie mit dem
hellſten Sonnenſchein. Bei ihrer Bewegung verurſachte ſie
ein ziſchendes Geräuſch, gleich einer aufſteigenden Rakete, man
vernahm aber keinen Knall, als ſie zerſprang dagegen ſprüh
ten eine Menge Lichter, gleich Sternen, umher, verſchwanden
a ſogleich, in der Wie welche die Feuerku-
gel genommen, noch mehrere Minuten lang einſtreifen ſichtbar blieb. ß ß hen Wo

Kiel, d. 25. April. Am 21. Abends zwiſchen 9 u10 Uhr wurde auch hier, wie an andern Orten, a euſten,

ſcheinung bemerkt, eine Feuerkugel, die auf Augenblicke eine
ſo große Helle verbreitete, daß man dabei leſen konnte. Die
Erſcheinung verſchwand plotzlich; ſie ſchien zu platzen.

Altona. Am 30. April war hier plotzlich Felärm. Die Schläge der Sturmglocke e ſanel r u
32 und höher. Da der Jahrestag des großen Hamburger
Brandunglucks nahe bevorſtehet, ſo gerieth die Einwohner
ſchaft in eine lebhafte Aufregung. Das Feuer war in dem obo

e



ren Theil der Pamaille auf einem Zimmerplatze ausgekommen.
Das Wohnhaus, ſämmtliche Schuppen und die Bauholzer
verbrannten dann theilte ſich das Feuer weiter mit und legte
das benachbarte Wohnhaus die dazu gehoörigen Treibhaäuſer
u. ſ. w. in Aſche. Schnelle Hulfe war da, und man ward,
trotz des heftigen Sturmes, des Feuers Meiſter. Nach der
Ausſage kundiger Männer wurde der Brand ware er unter
denſelben Umſtänden bei Nacht entſtanden, ſehr weit um ſich
gegriffen haben und Ottenſen mit deſſen denkwurdiger Kirche,
ſo wie Rainville waren in großer Gefahr geweſen.

Waſſerſtand zu Halle
am 5. Mai.

Oberhaupt 5 Fuß 7 Zoll.
Unterhaupt 6 Fuß 8 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 4. Mai: 12 Zoll unter 0.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 4. bis 5. Mak.

Jm Kronprinzen Se. Exc. der Hr. Gen.- Lieut. u. Div.-Command.

Fonds- und Geld-Conrs.
Berlin, den 4. Mai. lau.

W

Hr. Ger.-Dir. Rötſchke a Zwickau.
Hr. Juwelenhdlr. Happold a. Deſſau.

Hagemann a. Jena, Wachland a. Schwerin, Koppe a Roſtock. Die
Hrrn. Kaufl. Gottwald a. Breslau, Nießen a. Wertheim, Seliger a.
Wolfenbüttel Schneider a. Braunſchweig, Erlanger a. Magdeburg,
Lorenz a. Neuyork, Friedenthal a. Hamburg, Löwenberg a. Dresden.

Hr. Baron v. Bülow a Schönebeck.

Hr. Gaſtwirth Peterſon a. Hennederg.
Die Hrrn. Kaufl. Kramer a. Berlin, Jüncke a. Mag

Hrru. Fabrik. Schröder a. Burg Jänicke a. Berlin.
Kaufl. Reichel a. Magdeburg Pempel a. Berlin.

Schwarzen Bär: Hr Lederhdlr. Ellinger a. Quedlinburg. Hr. Tanz

Hr. Gutsbeſ Neubaur a Taucha.

v. Hedemann, Hr. Prem.- Lieut. u. Adjut. v. Pfuhlſtein u. Hr. Ma
jor Hartmann a. Erfurt.

Hr. Dr. med. Simon Hr. Juſtiz-Comm. v. Tempelhoff u.
Hr. Fabrikbeſ. Dr. Kunheim a. Berlin.

Hr. Gutébeſ- Baron v. Biſtrom a. Bres

Hr. Gutsbeſ. Rötſchke a.
Hr. Partik. Becatte

Die Hrrn. Stud.

Hr. Oderſt
Hr Kreisphyſikus Dr. Dolscius a. Wit

Hr. Oekon.- Rath Hirſch u. Hr. Dr. Hirſch a. Brünn.
Hr. Kaufm. Meyer u. Hr. Ge

Die Hrrn. Kaufl. Schneider a. Ham

Frau Bergräthin Zimmermann a. Lochau. Hr.
Hr. Aſſeſſor Opitz a. Halber

Hr. Apotheker Liebich

Hr. Gutsbeſ. Thormann a. Calbe a. d. S. Die
Die Hrru,

Hr. Verw. Stelzner a. Appolda.
Pr. Oberlehrer

Pr. Cour. ß Pr. Cour. Wöhlau.onds. ktien. f.Fon sf Brief. Geld. Aktien 3f e Geld. Gem. a n
St. Schldſch.3/,104 [1035 Eiſenbahnen.
Preuß. Engl. Berl. Potsd.) 5 l139Oblig. 30. 4 103 do. do. P. Obl. 4 1102
Präm.Sch.d. Magd. Leipz. 155 Stadt Zürch:Seehandl. 92 do. do. P. Obl.) 4 (103! v. Ederſtein a. Naumburg
Kur u. Nm. Brl. Anhalt 1248 123 tenberg.Schldvſchr. 3 102 1017 do. do. P. Obl 4 (103 Hr. Or GRefer. Quenſel a. Berlin.
Berl. Stadt Düſſ. Elberf.) 5 73 72 ſchäftsreiſ. Knorr a. Dresden.Oblig. 3/,103 Do. do. P. Obl.) 4 932 93 vurg, Reißner a. Berlin.
Danz. do. in Rheiniſche 574 S Goldnen Ring:Th. 48 o. do. P. Obl. 496 OAmtm. Zimmermann a. Friedeburg,Wſtpr. Pfbr. 3/,1028, 102 Berl. Frankf. 5 1119 ſtadt.
Grßh.Poſ. do. 4 1065/, 106*/, do. do. P. Obl.) 4 1103!/, a. Dresden.
do. do. 3 1022 (DOb. Schleſ. 4 1109 108 deburg.Oſtpr. Pfbr. 3 1035 B. Stett. Lt. A (111 Goldnen LöwenPomm. do. 3 103 o. do. Lt. B. 1112,e v s1, 103/, 103/, d al ware. 1214

2 8 8 hSchleſ. do. 3* 102 S 2 13 13 i lehrer Striegnitz a. Eilenburg
à 5 Thlr 11i/,, 11812 3 Sywanen
isconto. mil

Getreidepreiſe.
Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde.

Halle, den 4. Mai.

cenz a. Leipzig.
Stadt Hamburg:

lenburg.

Hr. v. Mandelsloh a. Sangerhauſen.
beſ. Dieler a. Braunſchweig
Hr. Fabr. Reſullter a Brüſſel.

Hr. Fabr. Heidelmann a. Suhl.

Gieſel a. Bitterfeld. Die Hrrn. Kaufl. Schütz a. Magdeburg Vin

Hr. Guts
Hr. Oekon. Knauth a. Siegesbderg.
Hr. Rittergutebeſ. Kramer a. Meck

Die Hirrn. Lieut. v. Zep

Weizen 2 à bis 2 5 notitzky a. Mainz, v. Reif, v. Renofsky u. v. Burg a. Hannover.Roggen 2 2 Die Hrrn. Kaufl. Tielemann Mendelſon, Binder u. Gottſchalk a.Gerſte 1 17 6 1 e 20 Kaſſel, Donner a. Berlin Herrmann a. Hannover, Reumund a.Hafer 412 6 1 17 6 6 r Schiff, r W a. v ſaßzoldnen Kugel Die Hrrn. Oekon. Voigt a. Zwickau reifuß a.Magdeburg, den 4. Mai. (Nach Wiſpeln.) Kleckendorf. Hr. Müller Schleif a. Berlin. Die ſrrn. Kaufl. kLüt-
Weizen 45 27 Gerſte tig a. Blankenburg Sehrens a. Hamburg Gruner u. TraunsdorfRoggen Hafer 386 37 a. Berlin.

Vekanntmachungen. die Stamm Rollen führenden Ortsbehör laden worden. Obgleich dieſes zeitherige Ver

Militair- Angelegenheit.
Die Juſtruction vom 13 April 1825 (ab-

gedruckt im Amtsblatt der Königl. Regierung
zu Merſeburg vom Jahre 1825. S. 221
seq ſetzt uber die Anfertigung der jahr
lichen Aushebungsliſten 9. 1. feſt
„„daß die Kreisbehoörden in der letztern Halfte
„„des Monats April eines jeden Jahres durch
„„öffentlichen Anſchlag bekannt machen laſſen
»„ſollen,

daß alle jungen Leute, welche zu der
zunächſt zur Aushebung kommenden Al-
tersklaſſe gehören und ihren Wohnſitz in
den resp. Gemeinden haben oder ſich
bei Einwohnern derſelben in irgend einem
Geſindedienſte oder als Lehrburſchen c.
befinden, ſich bis zum 15. Mai bei de

den melden ſollen,
und zwar unter der Verwarnung:

daß diejenigen, die ſich nicht melden, und
die unterlaſſene Meldung nicht hinreichend
zu entſchuldigen vermögen, ihrer etwanigen
Reclamationsgruünde verluſtig werden, und
wenn ſie demnachſt zum Militairdienſt
tauglich befunden werden ſollten vor
allen andern Militairpflichtigen
zum Dienſt eingeſtellt werden ſollen.

Seit mehreren Jahren ſind nun die in
der Stadt Halle gebornen, das mili-
tairpflichtige Alter (das 20. Lebensjahr er-
reichenden jungen Leute jedesmal auf Grund
der eingeforderten Auszuge aus den Geburts
Regiſtern der verſchiedenen Parochien auszu-
mitteln geſucht, demnächſt aber zur Eintka-
gung in die Stamm Rolle beſonders vorge

fahren nun auch fernerhin und namentlich
fur dieſes Jahr fortbeſtehen ſoll, jedoch eine
geſetzliche Veranlaſſung dazu nicht vorhanden
iſt, ſo hat ſich dennoch durch die mehrjahrige
Erfahrung herausgeſtellt, daß eine ſehr be-
deutende Anzahl derartiger Militairpflichtiger
beſonders unehelich Geborne) weder ſelbſt,

noch Angehörige derſelben, haben ermittelt
werden können, weshalb ich denn hiermit
darauf aufmerkſam mache,

daß dergleichen Militairpflichtige, mithin
fur dieſes Jahr diejenigen, welche in
dem Zeitraume vom 1. Januar bis
ult. December 1823 in der Ge-
ſammtſtadt Halle geboren, erweis-
lich nicht wieder verſtorben und zur Ein
tragung in die Stamm- Rolle bis zum
15. Mai e. nicht beſonders vorgeladen,
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mithin als nicht ermittelt zu betrachten
ſind, ſich ſofort unaufgefordert dazu bis
ſpäteſtens ult. Mai e. in den Vormit-
tagsſtunden von 9 12 Uhr, mit Aus-
nahme der Sonntage, perſönlich bei dem
Hrn. Stadtrath Adlung auf hieſtzem
Rathhauſe zu melden haben, widrigen-
falls ſie, wie bereits bemerkt, aller et
wanigen Reclamations- Anſpruche verluſtig
gehen, weshalb denn zugleich die Eltern,
Vormuünder und ſonſtige Angehoörige hier-
durch aufgefordert werden, dafur Sorge
zu tragen, daß dieſer Verfugung nachge
kommen wird.

Ausgeſchloſſen von perſönlicher Meldung
resp. Eintragung in die Stamm Rolle blei
ben diejenigen im Jahre 1823 in der Stadt
Halle gebornen Militairpflichtigen, welche
bereits auf Grund eines von hier aus ex-
trahirten Meldungsatteſtes die Verguünſtigung
des 1jahrigen freiwilligen Militairdienſtes
durch Königl. Hochloöbliche Departements
Pruüfungs-Commiſſion zu Merſeburg er
halten haben und entweder als zeitig un
tauglich zuruckgeſtellt ſind, oder bereits die-
nen, desgleichen diejenigen, welche auf die
gewoöhnliche geſetzliche Dienſtz'it bei einem
Truppentheile nachgewieſenermaaßen bereits
freiwillig eingetreten ſind wogegen alle die
jenigen im Jahre 1823 Gebornen, de
ren Wander Erlaubniß mit dem 15. Juni
e. ablauft, aufgefordert werden, bis dahin
hierher zuruückzuk. hren, oder durch deren An
gehörige glaubhaft nachweiſen zu laſſen, daß
ſie anderswo in den Königl. Preuß. Staaten
der Genugeleiſtung ihrer Miitairpflicht nach
kommen werden.

Wegen der außerhalb Halle im
Jnlande, gleichfalls 1823 gebornen,
durch den Aufenthalt ihrer Eltern oder ſon-
ſtigen Angehörigen hierſelbſt fur domicilirt zu
betrachtende Militairpflichtigen gilt gleiche Ver
pflichtung zur Eintragung in die Stamm-
Rolle, wobei jedoch die Vorlegung des
Geburtsſcheins ausdruücklich erfor-
derlich iſt; dagegen wird wegen der ſich
nur temporair hierſelbſt in irgend einem Ver
hältniſſe als Geſellen, Lehrburſchen ſich auf-
haltenden Militairpflichtigen ſpaääterhin das
Weitere wegen deren Eintragung bekannt ge-
macht werden.

Halle, d. 26. April 1843.
Der Ober Buürgermeiſter

Bertram.

Die diesjahrige Erndte des auf dem neuen
Theile des Stadtgottesackers ſtehenden Klee's
ſoll in verſchiedenen Parcellen an den Meiſt-
bietenden auf den Stiele verkauft werden.
Wir haben dazu einen öffentlichen Termin
auf den 6. d. M., Nachmittags um 3 Uhr,
an Ort und Stelle anberaumt, wozu Kauf-
kuſtige hierdurch eingeladen werden. Die Be
dingungen werden im Termine bekannt ge
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macht, können aber auch vorher in unſerer
Kanzlei eingeſehen werden.

Halle, den 3. Mai 1843.
Der Magiſtrat.

Den 15ten Mai d. J., Vormittags 9 Uhr,
ſollen auf hieſiger Moritzburg die alten, aber
noch gut erhaltenen Fahrzeuge des hier gar-
niſonirenden Fuüſilier-Bataillons 32ſten Jn-
fanterie Regiments, beſtehend: aus zwei
roth angeſtrichenen 4ſpannigen Wagen mit
hohen Leitern, Korbflechten und einem ge-
wölbten, mit ſtarkem, gefirnißten Zwillich
uüberzogenen, verſchließbaren Deckel verſehen,
ferner einem blau angeſtrichenen einſpännigen
Karren, welcher ebenfalls mit einem mit Zwil-
lich uuberzogenen Deckel verſehen iſt,
meiſtbietend gegen gleich baare Bezahlung in
Pr. Courant, verkauft werden. Die Wa-
gen ſollen vom 11ten Mai c. ab, auf der
Moritzburg zur Anſicht aufgefahren werden.

Halle, den 25. April 1843.
v. Sommerfeld,

Obriſtlieutenant und Kommandeur.

Bekanntmachung,
den Remonte- Ankauf pro 1843

betreffend.
Behufs des Ankaufs von Remonten, im

Alter von drei bis einſchließlich ſechs Jah
ren, ſind in dem Bezitke der Königl. Regie
rung zu Merſeburg und dem angrenzen-

den Bereiche fur dieſes Jahr nachſtehende
fruh Morgens beginnende Markte angeſetzt
worden, und zwar:

den 24. Juni in Lubben,
26. „Pretzſch,
27. »5 Torgau,
28. „„Eilenburg,
30. „„Merſeburg,

den 3. Juli in Sangerhauſen,
„„Heldrungen,
„Weißenſee,

7. Muühlhauſen.Die erkauften Pferde werden von der

Militair Commiſſion zur Stelle abgenom-
men und ſofort baar bezahlt.

Die erforderlichen Eigenſchaften eines Re-
montepferdes werden als hinlanglich bekannt
vorausgeſetzt und zur Warnung der Ver-
kaäufer wiederholt bemerkt, daß außer ſolchen
Pferden, deren hinterher ſich etwa ergeben-
de Fehler den Kauf ſchon geſetzlich ruckgan-
gig machen, auch noch diejenigen einer glei-
chen Maaßregel auf Koſten des Verkaufers
unterworfen ſind, welche ſich als Krippen-
ſetzer ergeben ſollten.

Mit jedem verkauften Pferde müſſen eine
ſtarke neue lederne Trenfe, eine Gurthalf-
ter und zwei hanfene Stricke unentgeltlich
uübergeben werden.Berlin, den 7. Marz 1843.
Kriegs Miniſterium. Abtdeilung fur das

Rewmonte-Weſen.

(gez.) von Stein. Mentzel.
v. Schlemüller.

öffentlich,

Bekanntmachung.
Die von dem hieſigen Kreiſe fur die

diesjahrige Landwehr Uebung zu ſtellenden
Kavallerie Pferde ſollen fur Einen Thaler
Fuünf Sgr. pro Pferd und Tag auf 14
Tage, jedenfalls vom 24. Mai d. J. ab
gemiethet werden. Der Herr Stiftsdirektor
Rittmeiſter von Trotha auf Schkopau
wird die hierzu freiwillig zu geſtellenden
Pferde den 8. d. Mts. zu allen Tagesſtun
den beſichtigen, zu welchem Ende alle dieje
nigen, welche geſonnen ſind, ihre Pferde
miethweiſe herzugeben, ſolche an dieſem Ta
ge auf dem Rittergute Schkopau vorzu
fuühren haben. Pferde uüber 10 und unter
5 Jahren werden nicht angenommen.

Merſeburg, den 3. Mai 1843.
Der Königliche Landrath,

Graf von Keller.
Freiwillige Subhaſtation.

Auf Antrag der unmittelbaren und mit
telbaren Erben des zu Dornſtedt verſtor-
benen Koſſathen Johann Chriſtoph
Dietrich, ſollen die demſelben gehörigen
Aecker, namlich:
A. 4 Acker in Dornſtedter Flur, taxirt zu

333 Thlr.
B. 7 Morgen 80 [DRuthen in Steuden-

ſcher Flur, taxirt zu 500 Thlr.
C. 10 Morgen 156 [DRuthen, in Schaaf-

ſtedter Flur, taxirt zu 650 Thlr.
am 1. Juni dieſes Jahres

Nachmittags 2 Uhr
im Koch'ſchen Gaſthofe zu Dornſtedt un
ter den im Termine bekannt zu machenden
Bedingungen, in freiwilliger Subhaſtation
verkauft werden.

Schraplau, den 13. April 1843.
Sr. Königl. Hoheit des Prinzen Auguſt

von Preußen
Patrimonial- Gericht.

Bei C. A. Schwetſchke und
Sohn iſt zu haben:

Bernh. Jäger:
Einfache Buchführung für

Haushaltungs Rechnungen.
Fur Hausvaäter und Hausmutter, welche ih-
ren Vermögensſtand vorwaärts bringen und
den unerſchuütterlichſten Ruf der Rechtlichkeit
behaupten wollen. Nebſt unentbehrlichen,
aber wenig gekannten Klugheitsregeln und
Grundſätzen uüber Erwerb, Erhaltung und
Gebrauch des Vermögens, ſowie auch einem
Anhange, die Buchfuührung in Gaſthauſern

enthaltend. 8. 125 Sgr.
Man leſe dieſes Werkchen, um ſich von

den außerordentlichen, fur den Uneingeweih-
ten faſt unglaublichen Vortheilen einer ge
nauen Buchfuhrung ſelbſt in den kleinſten
Haushaltungen zu uberzeugen, und den Weg
kennen zu lernen, auf welchem man allein
auf rechtliche Weiſe wohlhabend werden und
fur ſeine Kinder auf die beſte Art ſorgen
kann.



Verpachtung.
Das Degnerſche Rittergut Spören

bei Zörbig im Königl. Preuß. Herzogthum
Sachſen, ſoll von Johannis d. J. an nebſt
ſämmtlichem Wirthſchafts Inventar verpach
tet werden. Es enthaät 500 Morgen Acker
land, durchgängig ſchönſten Raps- und Wei-
zenboden, unmittelbar am Gute in Einer
Fläche gelegen, und 25 Morgen ausgezeich
net gute Wieſen ohne die Gärten,
liegt zwiſchen Halle und Cöthen, Stunde
von der Leipzig- Magdeburger Eiſenbahn und
nahe bei der Station Stumsdorf. Der
Verpachtungstermin findet in Zörbig bei
dem FJuſtitiar Hrn. Dietze am 20. Mai
d. J., Vormittags 11 Uhr ſtatt und lie-
gen die Pachtbedingungen bei dieſem und
beim Herrn Rentamtmann Brunner in
Leipzig zur Einſicht.

Der erwartete Grasſaamen iſt an
gekommen bei C. H. Riſel.

Friſche reine Rapskuchen von b ſter Qua
lität, ſo wie auch eine Partie vorjähriger
Oelkuchen verkauft billigſt

C. Stange,

Taubſtummen-Anſtalt.
Von einer Sammlung, welche von Einer

hohen Stande Verſammlung des 7ten Land
tags der Provinz Sachſen gehalten, und zu
wohlthätigen Zwecken beſtimmt worden iſt,
ſind durch den Herrn Oberbürgermeiſter
Bertram der hieſigen Taubſtummen An-
ſtalt 50 Thlr. uübergeben worden.

Wem die ſo äußerſt durftigen Mittel
bekannt ſind, die uns zur Befriedigung un
ſerer vielen Bedurfniſſe nur zu Gebote ſte-
hen, der wird die große Freude ermeſſen,
welche dieſes unerwartete Geſchenk zur Fol-
ge hat. So groß die Freude, ſo groß der
Dank den edeln Menſchenfreunden!

Klotzz, Vorſteher der Anſtalt.
J 2

Ein Haufen Kuhdünger liegt zum Ver-
kauf auf der kleinen Wieſe im Gehoöfte hin-
ter dem Furſtenthale.

Sonntag den 7. Militair- Concert
im Garten des Hrn. Stadtrath Schmidt.

Hempel.

Ein neuer leichter Stuhlwagen und eine
alte 4fedrige leichte Halb Chaiſe, noch in
gutem Zuſtande, ſtehen zu verkaufen beim
Schmiedemſtr. Riecke, kl. Berlin Nr. 414.

Sonntag den 7. d. M. ladet zu Kuchen
und Tanzvergnuügen ergebenſt ein

H. W. Preis in Trotha.
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Sonnabend Nachmittag und Sonntag
fruß Speckkuchen bei

Kühne auf der Maille.

Zu verkaufen ſteht ein neuer ſtarker
Leiterwagen mit eiſernen Achſen in Sen-
newitz bei E. Berſchmann.

22

Gute Tannen-Hauſpaäne ſind täglich zu
verkaufen und auf Verlangen an Ort und
Stelle zu fahren.

Trotha, den 3. Mai 1843.
Nagel.

Eine neumilchende Kuh mit dem Kalbe
iſt zu verkaufen bei

Bothe in Neuz.

Acht ſehr fette Hammel verkauft das
Rittergut Adendorf bei Gerbſtedt.

500, 1000, 2000 und 2500 Thlr. ſind
auszuleihen, Oberſteinſtr. Nr. 1529. durch

Tieftrunk.

Kommenden Sonntag lade ich zum Tanz-
vergnugen in dem im Garten befindlichen
TanzLokal ergebenſt ein.

Weiſe auf dem Weinberge.

Extra Concert findet Sonntag in der
Weintraube nicht Statt, ſondern deſſen voll
ſtändiges Harmonie Concert.

Stadt-Muſikchor.

16 Stuck fette Hammel, 1 fette Kuh
und 140 Stuck Zucht-Hammel und Schaafe
verkauft das Böttcherſche Rittergut in
Roitzſch bei Bitterfeld.

Theater-Nachricht.
Sonntag, den 7. Mai:

Das Donauweibchen oder die
Saalnixe.

Romantiſch komiſches Volksmahrchen mit
Geſang in 3 Aufzugen von Hensler. Muſik

von Kauer.
Montag, den 8. Mai:

Auf vielſeitiges Verlangen wiederholt:

Der Vampyr.
Große romantiſche Oper in 3 Akten

von Marſchner.
Dr. F. Lorenz.

Einen geſunden kraftigen Burſchen
wunſcht als Lehrling ohne Lehrgeld

F. Weber, Klempnermeiſter.
Alterthämer ſowie alle Gegenſtände von

alten Zeiten her kauft J. Reiter, Nr. 947.

Zweiter Theil.

Der Backermſtr. Hr. Krahmer in Schwätz
bei Landsberg beabſichtigt ſeine daſelbſt gelege
ne Backerei, welche ſich ſchon ſeit 30 Jah
ren einer blühenden Nahrung erfreut, mit
dazu gehörigem großen Garten meiſtbietend
zu verkaufen, zu welchem Zwecke ich En
desunterſchriebener in Auftrag des Beſitzers
einen Bietungstermin

auf den 8. Mai C.,
Nachmittags 2 Uhr, daſelbſt anberaumt ha
be, und hierzu zahlungsfähige Käufer ein
lade, ſich daſelbſt einzufinden und ihre Ge
bote nach den vorher bekannt gemachten Be
dingungen zu thun.

Supprian, Commiſſionaie.

Dauerhafte Firnißfarben
zu Leiterwagen Anſtrich, als: blau, grau,
braun, roth und dgl. bei Fr. Schlüter
sen., große Steinſtraße.

Zwei Thaler Belohnung
erhält in der Eremitage (genannt Loge)
derjenige, welcher zur Wiedererlangung eines
kleinen dunkelbraunen Boxer-Hundes, bon
Coeur genannt, verhilft. Der Hund war
mit ledernem Beißzaum verſehen, um dis
Schnauze einen meſſingenen Reif.

Bei C A. Schwetſchke und
Sohn iſt zu haben

Der Selbſtarzt
bei außern Verletzungen

und Entzundungen aller Art. Oder: Das
Geheimniß, durch Franzbranntwein und Sah
alle Verwundungen, Laähmungen, offens
Wunden, Brand, Krebsſchäden, Zahnweh,
Kolik, Roſe, ſowie uüberhaupt alle äußern
und innern Entzundungen ohne Hülfe des
Arztes zu heilen. Ein unentbehrliches Hand
buchlein fur Jedermann. Herausgegeben von
dem Entdecker des Mittels William Lee.

Aus dem Engl. 8. geh. Preis 10 Sgr.

Eine große Sendung farbiger franzöſi
ſcher gepreßter und geſchliffener Glas und
Kriſtall Waaren erhielt wieder in den neue
ſten Muſtern, und empfiehlt ſolche im Ein
zeln wie in Dutzenden und größern Partien

zu ſehr billigen Preiſen
A. Loſſier in Connern.

Chenille-Quaſten, ſeidene Taille-Schnu
ren, SchurzenQuaſten, Knebel u, dgl. bei

A. Loſſier.

Verſicherungen gegen Hagelſchaden nimmt
unter billigen Bedingungen an

Friedrich Glinter
in Eisleben.
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